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A  m  t  l  i  c  h  e         N  a  c  h  r  i  c  h  t  e  n 

 

 An alle Betreiber  
privater Eigenwasser- bzw. Regenwassernutzungsanlagen 

 
Meldepflicht: 
Der Betrieb einer privater Eigenwasser- bzw. Regenwassernutzungsanlage ist aus 
gebühren- und hygienerechtlichen Gründen meldepflichtig, sobald sie Wasser aus der 
öffentlichen Einrichtung entnehmen oder Abwasser über die öffentliche Einrichtung 
entsorgen (z.B. Regenwasser für Toilettenspülung). Wir weisen darauf hin, dass Verstöße 
gegen diese Vorschriften als Abgabehinterziehung gewertet werden können und somit auch 
eine Ahndung nach sich ziehen können. Sollten Sie eine private Eigenwasser- bzw. 
Regenwasseranlage betreiben und dies bisher noch nicht gemeldet haben, fordern wir sie 
auf dies umgehend zu tun. 
 
Eichdauer: 
Die hierfür verbauten Wasserzähler müssen nach einer Eichdauer von 6 Jahren 
ausgetauscht werden. Dafür sind die Betreiber selbst verantwortlich. Aus diesem Grund 
werden alle diese Anlagen, deren Wasserzähler die Eichdauer überschritten haben, von uns 
angeschrieben, mit der Aufforderung den Wasserzähler gegen einen neuen Zähler zu 
tauschen. Bitte bewahren sie den alten Zähler für eine Ablesung/Überprüfung auf. 
 
        Gemeindeamt Aicha vorm Wald 
        Tel. (08544) 9630-22 

-  -  - 

Herausgeber: 
Gemeinde Aicha vorm Wald 
Kontakt: 08544/9630-0 
E-mail: heindl@aichavormwald.de 

Homepage: www.aichavormwald.de 

mailto:heindl@aichavormwald.de


 
 

-  -  - 
 



 
 

N I E D E R S C H R I F T 

über die Sitzung des 

Gemeinderates Aicha vorm Wald 

 

Sitzungstag:  06.03.2014   Sitzungsort:     Aicha vorm Wald 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Anwesend:    Abwesend:   Abwesenheitsgrund: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

1. Bürgermeister und Vorsitzender: 

Schuster Theodor 

 

Gemeinderäte: 

Bürgermeister Rudolf Preis Michael entschuldigt 

Bürgermeister Siegfried Kerndl Josef entschuldigt   

Dichtl Johann         

Günthner Manfred         

Hatzesberger Georg         

Kölbl Georg         

Ragaller Elfriede         

Resch Martin         

Scholler Martha         

Stauder Martin         

Sterner Josef         

Zettl Johanna         

 

Schriftführer: 

Ragaller Josef 
 

Außerdem waren anwesend: 

28 Zuhörer 

PNP, Herr Müller 
* * * 

 

Öffentlicher Teil 

 

16) Die Ehegatten, Frau Kathrin Zettl-Baumann und Herr Wolfgang Baumann, stellen Antrag (eingegangen 

am 19.02.2014) auf vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Am Dichtlacker“ durch Deckblatt Nr. 

7 für die Parzelle 11, Fl.Nr. 2292/14, Gemarkung Aicha vorm Wald. 

 Der Gemeinderat stimmt diesem Antrag zu und beschließt folgende vereinfachte Änderungen gemäß 

§ 13 Baugesetzbuch: 

  

 Zu 0.1.1 GEBÄUDE 

  Bautyp UG (halbseitiger Keller im Hang, auf Westseite ebenerdig) + EG  + DG  

  Wandhöhen beim westlichen Giebel traufseitig von ca. 8,40m vom  geplanten 

Gelände (7,85m von OK Urgelände) und beim östlichen Giebel  traufseitig von ca. 5,60m vom 

geplanten Gelände (ca. 6,80m vom Urgelände) 

  Die Firsthöhe ca. 6,90m von OK Rohdecke EG auf der Ostseite (Straße) 

 

 Zu 0.1.3 DACHFORM 

  Auf der Parzelle Nr. 11 ebenfalls zulässige Dachform: 

  Satteldach, Neigung 18 ° 

 

 

 



 

 

 

 Zu 0.1.5 KNIESTOCK 

  Auf der Parzelle 11 ebenfalls zulässige Kniestockhöhe 

  max 2,20m von OK FFB Obergeschoss bis Oberkante Fußpfette 

 

 Zu 0.2.1 NEBENGEBÄUDE 

  Auf der Parzelle 11 ebenfalls zulässige Dachform des Nebengebäudes: flach 

 geneigtes Dach n= 3-5* 

 

 Änderung der Planlichen Festsetzungen 

 

  Änderung der Baugrenze auf dem Grundstück Parzelle Nr. 11,  Fl.Nr. 2292/14  für 

Garagen und Nebengebäude wie auf dem Lageplan ersichtlich. 

 

 Die Verwaltung wird beauftragt, ein entsprechendes Änderungsverfahren nach § 13 Baugesetzbuch 

durchzuführen. 

            13 : 0 

- - - 

17) Für die Freiwillige Feuerwehr Aicha vorm Wald und die Freiwillige Feuerwehr Weferting wurden in den 

letzten Jahren verschiedene Neuanschaffungen hinsichtlich der technischen Ausstattung getätigt. 

 Eine entsprechende Neukalkulation der Satzung über den Aufwendungs- und Kostenersatz muss 

demnach vorgenommen werden. 

 Der Bayerische Gemeindetag, Bayerische Städtetag, Landesfeuerwehrverband Bayern und der 

Bayerische Kommunale Prüfungsverband haben mit Schreiben vom 15.10.2013 ein überarbeitetes 

Muster einer Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen 

gemeindlicher Feuerwehren sowie eines Pauschalsätze-Verzeichnisses als Anlage zur Satzung 

vorgelegt. 

 Die Gemeindeverwaltung hat hierzu eine Kostenermittlung zu den einzelnen Pauschalansätzen für 

Streckenkosten, Ausrückestunden und Personalkosten vorgenommen, welche nun Grundlage für die 

neuen Aufwendungs- und Kostensätze sind, erstellt. 

 Diese nun vorliegenden neuen Kostensätze wurden im Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs am 

03.03.2014 mit den Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehren Aicha vorm Wald und Weferting 

abgestimmt und festgelegt.  

 Eine Ausfertigung des Entwurfs der neuen Satzung wurde den Mitgliedern des Gemeinderates am 

05.03.2014 zur Einsichtnahme zugestellt.  

 Nach Kenntnisnahme der Sach- und Rechtslage beschließt der Gemeinderat den Erlass der 

nachfolgenden Satzung:  

  
 Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz 

für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren 
 

Die Gemeinde Aicha vorm Wald erlässt aufgrund Art. 28 Abs. 4 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) 
folgende 
 

S A T Z U N G 
§ 1 

Aufwendungs- und Kostenersatz 
 

(1) Die Gemeinde Aicha vorm Wald erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG Aufwendungsersatz für die in Art. 28 
Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistungen ihrer/seiner Feuerwehren, insbesondere für 
 
1. Einsätze, 
2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG), 
3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. Für Einsätze und Tätigkeiten, die 
unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen, wird kein Kostenersatz erhoben.  
 
Der Aufwendungsersatz entsteht mit dem Tätigwerden der Feuerwehr. 

 
(2) Die Gemeinde Aicha vorm Wald erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer/seiner Feuerwehren zu folgenden 

freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG):  
 
1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren gehören, 
2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch, 
3. Leistungen der Schlauchwerkstatt, 
 
Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 

 
(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsätzen gemäß der Anlage zu dieser 

Satzung. Für den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in der Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze in 
Anlehnung an die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze erhoben. Für Materialverbrauch werden die 
Selbstkosten berechnet.  
 

(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15 Abs. 6 Satz 2 BayFwG), sowie 
wegen überörtlicher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2 BayFwG zu erstattende Aufwendungen werden unabhängig 
von dieser Satzung geltend gemacht.  
 
 

§ 2 
Schuldner 

 

(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art. 28 Abs. 3 BayFwG. 
 

(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch genommen hat. 
 

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 

Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung des Bescheids zur Zahlung fällig. 
 

§ 4 
In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am _______________ in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 06.07.1999 außer Kraft. 
 
Aicha vorm Wald, den ………………..        
 
 

Schuster, 1. Bürgermeister 
*** 

 
Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher 
Feuerwehren 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 
 

 

Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern 1 und 2) und den 
Personalkosten (Nummer 3) zusammen. 
1. Streckenkosten 
 

Die Streckenkosten betragen für jeden 
angefangenen 
Kilometer Wegstrecke für 

bei einer 
Nutzungsdauer 
von 

bei einer durchschnittlichen jährl. Fahr-
leistung von 1.000 km und einer Eigen-
beteiligung der Gemeinde von 10% 

ein Mannschaftstransportwagen MTW 15 Jahren 2,56 Euro 

ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF/GW-L1 
(Ausführung LA Passau) 

20 Jahren 6,01 Euro 

ein Verkehrssicherungsanhänger 15 Jahren 1,01 Euro 



ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (TLF 16/25 bzw. 
TLF16/24-Tr) 

25 Jahren 4,19 Euro 

ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 25 Jahren 6,57 Euro 

 

* * * 
2. Ausrückestundenkosten 

 

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen 
gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene Stunden 
werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben. 

 

Die Ausrückestundenkosten betragen - berechnet vom  
Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Feuerwehrgerätehaus/  
der Feuerwache bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens - 
je eine Stunde für 
 

bei jährlich 80 Ausrückestunden und einer 
Eigenbeteiligung der Gemeinde von 10% 
 

ein Mannschaftstransportwagen MTW 20,31 Euro 

ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF/GW-L1 (Ausführung LA 
Passau) 

94,76 Euro 

ein Verkehrssicherungsanhänger 11,30 Euro 

ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (TLF 16/25 bzw. TLF 16/24-
Tr) 

74,14 Euro 

ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 107,83 Euro 

 

* * * 
3. Personalkosten 

 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem 
Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden werden bis 
zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben. 

 
3.1. Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

 
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender  
Stundensatz berechnet: 24,00 € 
 

3.2. Sicherheitswachen 
 
Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden erhoben je Stunde 
Wachdienst für 
 
a) Bedienstete 13,70 € 

 
b) ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende (siehe § 11 Abs. 5 AVBayFwG) 13,70 € 

 
Abweichend von Nummer 3 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde 
berechnet. 

            13 : 0 

- - - 
Zu TOP 3) 

 

Für die Erteilung eines Planungsauftrags zur Erstellung einer Straßenbeleuchtung entlang der Straßen „Am 

Ring“ und „Schloßbreite“ hat der 1. Bürgermeister dem Gemeinderat mitgeteilt, dass hierzu ein Kostenangebot 

für die Durchführung der Planungsarbeiten vorliegt.  

Der Gemeinderat hat daraufhin den 1. Bürgermeister aufgefordert, insgesamt drei Kostenangebote für diese 

Planungsarbeiten anzufordern und diese dann in der nächsten Gemeinderatssitzung zur Entscheidung zu 

unterbreiten. 

- - - 

 

 

 

 

 



 

 

Zu TOP 4) 

 

Für die Erteilung eines Planungsauftrags zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Aicha vorm 

Wald – Eging am See hat der 1. Bürgermeister dem Gemeinderat mitgeteilt, dass hierzu ein 

Kostenangebot für die Durchführung der Planungsarbeiten vorliegt.  

Der Gemeinderat hat daraufhin den 1. Bürgermeister aufgefordert, insgesamt drei Kostenangebote 

für diese Planungsarbeiten anzufordern und diese dann in der nächsten Gemeinderatssitzung zur 

Entscheidung zu unterbreiten. 

- - - 

 

Im nichtöffentlichen Teil wurde ein weiterer Tagesordnungspunkt beschlussmäßig behandelt.  

 

Theo Schuster 

 
-  -  - 

 
 

RECYCLINGHOF AICHA VORM WALD 
 
Anpassung Öffnungszeiten 
 
Seit Beginn der Sommerzeit 2014 gelten auch heuer wieder die Sommeröffnungszeiten: 
        

Mi. 13.00 - 17.00 Uhr     
Fr. 13.00 - 17.00 Uhr     
Sa. 09.00 - 12.00 Uhr     

 
 
Wir bitten um Beachtung! 

ZAW 
         Donau-Wald 
 

 
-  -  - 

 

 
VERBRENNEN VON HOLZIGEN GARTENABFÄLLEN 
 
Laut Gemeindeverordnung ist das Verbrennen holziger Abfälle aus nicht dem 
Erwerbsgartenbau dienenden Gärten innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
zu folgenden Zeiten erlaubt: 
 

vom 15. April – 15. Mai j. Jahres und 
    vom 15. September – 31. Oktober j. Jahres. 
 

Montag – Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Samstag von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
ausgenommen Sonn- und Feiertage. 

 
          

Gemeindeamt 
         Aicha vorm Wald 
 

-  -  - 



 
 



- 

 



 

 



 

 
-  -  - 

 
Dankeschön  
an alle Mitwirkenden für die wunderbare musikalische Gestaltung beim Musikcafé unserer 
Zweigstelle. Herzlicher Dank gilt Herrn Winter für den Presseartikel. Danken möchte ich den 
Mitgliedern des Fördervereins der Musikschule Aicha v.W. welche die Schulaula in ein schmuckes 
Kaffeehaus verwandelt haben und uns mit Kuchen und Getränken verwöhnt haben.  
Nicht zuletzt danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. 
 
Vokalensemble – Terminänderung 
Nach den Osterferien probt das Vokalensemble jeden Dienstag von 16.30 bis 17.15 Uhr im 
Musikraum. Sangesfreudige Mädchen und Jungen sind jederzeit herzlich willkommen! 
 
Allen Musikschülerinnen und Musikschülern sowie ihren Angehörigen, allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde Aicha vorm Wald wünsche ich frohe und gesegnete Ostern! 
 
Damir Bedrina 
Zweigstellenleiter der KMS in Aicha vorm Wald 

 
-  -  - 

 
RAD TOTAL IM DONAUTAL AM SONNTAG, 04. MAI 2014 
 
Passau bis Schlögen, Radwegeröffnung in Wesenufer 

 



-  -  - 
 

F  a  m  i  l  i  e  n  n  a  c  h  r  i  c  h  t  e  n 

 
 
   DANKSAGUNG 
 
   Herzlichen Dank allen, die unseren lieben verstorbenen  
 
             Herrn Helmut Sattler 
 
   auf seinem letzten Weg begleitet haben. 
    

für die tröstenden Worte, gesprochen und geschrieben 
  für die vielen Blumen, Kranz- und Geldspenden 

Herrn Pfarrer Altmannsperger für die würdevolle Gestaltung  
der Trauerfeier 
Dr. Vaitl/Dr. Seidl mit Team für die ärztliche Betreuung 
den Vereinen, der Fa. Süß mit Belegschaft  
allen Bekannten, Verwandten, Freunden und Nachbarn für die große 
Anteilnahme  

 
  

Aicha vorm Wald, April 2014    In stiller Trauer: 
        Familie Sattler 
        im Namen aller Angehörigen 
 

-  -  - 
 

  V  e  r  e  i  n  s  a  n  z  e  i  g  e  n 

 

Liebe Theaterfreunde! 

 

Schon achtmal haben wir unser diesjähriges Stück, das im  
Wilhelm-Köhler-Verlag erschienene Lustspiel 
 

"Zwoa harte Nüss" 

 
aufgeführt. Wegen der großen Nachfrage bieten wir – wie angekündigt - zwei zusätzliche 
Vorstellungen an. Sie haben damit erneut die Chance auf gute Plätze! Unsere restlichen 
Aufführungstermine sind: 
 
Oster-Sonntag,   20.04.14, 19:30 Uhr Freitag,     25.04.14, 19:30 Uhr 

Oster-Montag,    21.04.14, 19:30 Uhr Samstag,  26.04.14, 19:30 Uhr 
 

Das Stück wird in der Veranstaltungshalle an der Ohe aufgeführt. Kartenvorbestellungen 
nimmt Fam. Michael Duschl, Tel. 08544/5879377, entgegen. 
 

Auf Ihren Besuch freut sich  

      Ihre   Theatergruppe Aicha v. W. 
 

-  -  - 
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E 



 

Cool genug… 
…für ein heißes Hobby 

Wir suchen Dich… 

Mach mit! 
 

Für alle Jungen und Mädchen zwischen 

13 und 18 Jahren 

 

Jugendfeuerwehren Aicha v. Wald und 

Weferting  

 
Infos bekommst du bei den Jugendwarten 

Manuel Resch, Kreipl Stefanie und Josef 

Feichtinger oder komm einfach am 25 April 

2014 um 18 Uhr ins Feuerwehrgerätehaus in 

Aicha. 
 
 
 

-  -  - 
 
 
 



 

 

Landesgartenschau Deggendorf 
25.04 - 05.10.2014 

 
 
Ermäßigte Eintrittskarten: 
   
Für die Gartenschau in Deggendorf bieten wir ermäßigte Eintrittskarten an: 
Tageskarte € 11,30 
Zum Vergleich: die Tageskarte kostest 15,00 € 
Wer Interesse an der Gartenschau hat, kann diese Karten bis zum 27.04.2014 
bei uns verbindlich bestellen. 
Die Karten sind an jedem beliebigen Tag gültig. 
 
    Duschl Michael, Tel. 08544/ 8806 

 
 

-  -  - 
 

VDK OV RATHSMANNSDORF 
 
Am Sonntag, den 04. Mai 2014, um 9.00 Uhr trifft sich der VdK Rathsmannsdorf in Breiteich zum 
Festgottesdienst. Um zahlreiche Beteiligung bittet der Verein. 
Telefonische Anmeldung an Ignaz Leonhardt, Tel. 08546/1407 bis Sonntag, den 27. April 2014. 
 
Außerdem beteiligt sich der VdK am Freitag, den 09. Mai 2014 in Eging am See bei einem 
gemütlichen Unterhaltungsabend mit Musik. 
Telefonische Anmeldung bei Ignaz Leonhardt, Tel. 08546/1407 bis Dienstag, den 06. Mai 2014. 
 
    Die Vorstandschaft 
 

 
-  -  - 

 
 
BAYERISCHER BAUERNVERBAND 
 

„Eigenes Eiweiß produzieren – Von der Wiese zum Futtertisch“ 
Betriebsbesichtigung zum Thema: 

Wo? Betrieb Schlattl, Kapfham 3, 94538 Fürstenstein 
Wann? 23.04.2014, 9.00 Uhr 

- Grünlandbegehung und –beurteilung mit ER-Berater Michael Baimler 
- Praxisbericht und Betriebsführung mit Landwirt Karl Schlattl 
- Silocontrolling mit Florian Scharf (FZ Rinderhaltung, AELF Pfarrkirchen) 

 Unkostenbeitrag: 5,-- € 
 
In Zusammenarbeit der Eiweißinitiative Bayern mit dem Erzeugerring Niederbayern und 
dem AELF Pfarrkirchen. 
    Obmann 
    Kerndl Josef 
 

 
-  -  - 

 
 

 



 

 
 
Jugendfussball des SV Aicha vorm Wald 
 
E-Jugend 
16.04.14            SV Aicha  -  Aunkirchen  18.00 Uhr 

 
-  -  - 

 

G  e  s  c  h  ä  f  t  s  a  n  z  e  i  g  e  n 

 
 

-  -  - 
 

 

 
Unser Angebot vom 14.4. – einschl. 19.4.2014 

 

 
1 Stk. Osterbrot                                                         nur 3,70 Euro 

 
 3 Stk. Kürbiskernsemmeln                                       nur 1,50 Euro 

                                                                                                                       
1000g Bauernbrot                                                       nur 2,40 Euro 

 
 

-  -  - 



 
-  -  - 

 

 

Ambulanter Pflegedienst 

 

 

 

 
Kafferdinger Str. 2 
94113 Kirchberg v.W. 
Tel.: 08546-91 18 24 
 

Inhaber: 
Andreas Boxleitner 

  

 

   
 

 

 
-  -  - 

 
 

Seit über 30 Jahren 

Bestattungen 
A. Mayrhofer 

 

Hof 5   94113 Tiefenbach 

Tel. 08509/602 
 

www.bestattungsinstitut-mayrhofer.de 
 

 
-  -  - 

http://www.bestattungsinstitut-mayrhofer.de/


 

 
-  -  - 

 
 

ASP-KFZ-Meisterbetrieb EGYED Shell-Tankstelle 
 

Abschleppdienst EGYED 
 

Kommen Sie vorbei und beanspruchen Sie unsere Dienste 
zum Beispiel: Windschutzscheibenreparatur (gegebenfalls erneuern) 

Fahrzeugdiagnose und Kundendienst aller Fabrikate nach Herstellerverordnung, 
Service aller Fabrikate z.B. Bremsen, Auspuff, Stoßdämpfer usw. 

Hauptuntersuchung (TÜV) mit Abgasuntersuchung jeden Mittwoch ab 8.00 Uhr 
Abschleppdienst bei Panne – Abrechnung mit Schutzbriefversicherung 

Auf Ihr Vertrauen freut sich ASP-KFZ Egyed 
 

-  -  - 

 
-  -  - 



 
 APOTHEKEN – NOTDIENST 
 
 Do. 17.04.14 Hofmark-Apotheke Aicha vorm Wald 
 Fr. 18.04.14 Drei-Burgen-Apotheke Tittling 
 Sa. 19.04.14 Marien-Apotheke Tittling 
 So. 20.04.14 Marien-Apotheke Tittling 
 Mo. 21.04.14 St. Markus-Apotheke Thurmansbang 
 Di. 22.04.14 Ludwigs-Apotheke Eging 
 Mi. 23.04.14 Apotheke am Markt Tiefenbach 
 
 Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel. 116 117 
 Rettungsleitstelle: Tel. 112 
 

-  -  - 
 

GASTHAUS “ZUR POST”, AICHA VORM WALD 
 
Zum Osterfest bieten wir Ihnen unseren gut bürgerlichen Mittagstisch an. 
Wir bitten um Ihre Tischreservierung, Tel. 08544/382. 
Wir wünschen allen FROHE OSTERN! 
 
         Familie Stauder 

-  -  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-  -  - 

 

 
-  -  - 



 
 

-  -  - 



 

 
-  -  - 

-  -  - 
 

V e r s c h i e d e n e s 

Vermiete 88 qm Mansardenwohnung in Weferting/Aicha vorm Wald mit kl. Einbauküche, 
separatem Eingang und zwei Autostellplätzen an ruhige Mieter. 
 
         Tel. 08544/309797 
         ab 12.00 Uhr 

-  -  - 
Kleines Haus oder 3-Zimmer-Wohnung (ebenerdig) in Aicha vorm Wald zu mieten gesucht. 
 
         Tel. 08544/9729000 

-  -  - 

Für Ostern 
Frischer Fisch, auch geräuchert auf Vorbestellung. 

Tel. 0160/99321061 
-  -  - 

Maschendrahtzaun ca. 35 m lang, 1,20 m hoch (Farbe grün) zu verschenken. 
         Tel. 1544 

-  -  - 



 
 



 

 


